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BETREFF: Gültigkeit zweier Verordnungen aus dem Dritten Reich
HIER; Ihre E-Mail vom 17. Januar 2019

Sehr geehrte Frau Ernst,

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 17. Januar 2019.

Die Rechtswidrigkeit des Zeigens der Staatssymbolik des Dritten Reiches ergibt sich aus den

Verboten der Alliierten nach dem 8. Mai 1945 (insbesondere durch Artikel IV des Kontroll-

ratsgesetz Nr. 8 vom 30. 11. 1945) und später aus den Regelungen des Strafgesetzbuches

(insbesondere § 86a StGB).

Eine explizierte Aufhebung der in Rede stehenden Verordnungen fand vor diesem hlinter-

grund nicht statt.

Ihre Nicht-Anwendung wurde aber außerdem durch:

1. die "Bekanntmachung des Bundeswappen und den Bundesadler" vom 20. Januar 1950

(BGBI. l S. 26)

2. die "Bekanntmachung über die farbige Darstellung des Bundeswappens" vom 4. Juli 1952

(BAnz. Nr. 169 vom 2. September 1952)
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SEITE2VON2 3. die "Anordnung über die deutschen Flaggen" vom 7 Juni 1950 (BGBI. S. 205) erreicht.

/

Dort wird das deutsche Wappen und der Bundesadler geregelt. Zudem regelt Artikel 22 des

Grundgesetzes, dass die Bundesflagge schwarz-rot-gold ist. Damit haben die Farben der

Bundesflagge Verfassungsrang.

Die Regelungen der in Rede stehenden Verordnungen des Dritten Reiches sind damit ge-

genstandslos.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(Dr. Heitland)


